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§ 59 NÖ GO 1973
 NÖ GO 1973 - NÖ Gemeindeordnung 1973

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.07.2025

(1) Verordnungen der Gemeinde bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der ö1entlichen Kundmachung. Aus der

Verordnung muß erkennbar sein, von welchem Organ der Gemeinde sie erlassen wurde. Die Kundmachung ist vom

Bürgermeister, wenn es sich um eine Verordnung des Gemeinderates handelt, binnen zwei Wochen nach

Beschlußfassung, durch Anschlag an der Amtstafel durchzuführen. Die Kundmachungsfrist beträgt zwei Wochen.

Verordnungen, die einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedürfen, können erst nach Genehmigung

kundgemacht werden. Die Verordnungen treten, soferne nicht anderes bestimmt wird, mit dem auf den Ablauf der

Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.

(2) Verordnungen, deren Umfang oder Art den Anschlag an der Amtstafel nicht zuläßt, können im Gemeindeamt zur

ö1entlichen Einsicht während der Amtsstunden innerhalb der Kundmachungsfrist aufgelegt werden. Die Au<egung ist

nach Abs. 1 kundzumachen.

(3) Kann die ö1entliche Kundmachung einer Verordnung nicht durch Anschlag an der Amtstafel erfolgen (Abs. 1) oder

kann die Verordnung nicht zur ö1entlichen Einsicht aufgelegt werden (Abs. 2), weil die Amtstafel oder die der Au<age

dienenden Räume des Gemeindeamtes aufgrund der Maßnahmen betre1end die COVID-19-Pandemie nicht ö1entlich

zugänglich sind, hat die Kundmachung durch Verö1entlichung der Verordnung auf der Homepage der Gemeinde im

Internet zu erfolgen. Die Kundmachung muss auf der Startseite unmittelbar ersichtlich sein und der Beginn und das

Ende der Kundmachung müssen dauerhaft nachvollziehbar sein.

In Kraft seit 26.05.2021 bis 31.12.2021
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